
3. Art. 18 Abs. 2 zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 95/46/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per
sonenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr ist dahin 
auszulegen, dass er den Datenschutzbeauftragten nicht zur Füh
rung des in dieser Bestimmung vorgesehenen Verzeichnisses ver
pflichtet, bevor eine Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Sinne der Art. 42 Nr. 8b und 44a der Verordnung Nr. 
1290/2005 in der durch die Verordnung Nr. 1437/2007 ge
änderten Fassung und der Verordnung Nr. 259/2008 durch
geführt wurde. 

4. Art. 20 der Richtlinie 95/46 ist dahin auszulegen, dass er die 
Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, die Veröffentlichung von Infor
mationen im Sinne der Art. 42 Nr. 8b und 44a der Verordnung 
Nr. 1290/2005 in der durch die Verordnung Nr. 1437/2007 
geänderten Fassung und der Verordnung Nr. 259/2008 der in 
dieser Bestimmung vorgesehenen Vorabkontrolle zu unterwerfen. 

( 1 ) ABl. C 129 vom 6.6.2009. 
ABl. C 119 vom 16.5.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 18. November 
2010 (Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde — Belgien) — 
Strafverfahren gegen Vincent Willy Lahousse, Lavichy 

BVBA 

(Rechtssache C-142/09) ( 1 ) 

(Richtlinien 92/61/EWG und 2002/24/EG — Typgenehmi
gung für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge — Aus
schluss von Fahrzeugen, die für den sportlichen Wettbewerb 
auf der Straße oder im Gelände bestimmt sind — Nationale 
Regelung, die das Inverkehrbringen und die Benutzung von 
Vorrichtungen zur Steigerung der Leistung und/oder der Ge

schwindigkeit von Kleinkrafträdern verbietet) 

(2011/C 13/10) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde 

Beteiligte des Ausgangsverfahrens 

Vincent Willy Lahousse, Lavichy BVBA 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Rechtbank van eerste aanleg te 
Dendermonde — Auslegung der Art. 1 Abs. 1, 12 und 15 Abs. 
2 der Richtlinie 2002/24/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 18. März 2002 über die Typgenehmigung für 

zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge und zur Aufhebung 
der Richtlinie 92/61/EWG des Rates (ABl. L 124, S. 1) — Aus
nahme für Fahrzeuge, die für den sportlichen Wettbewerb auf 
der Straße oder im Gelände bestimmt sind — Nationale Rege
lung, die diese Ausnahme außer Acht lässt 

Tenor 

Die Richtlinien 92/61/EWG des Rates vom 30. Juni 1992 über die 
Betriebserlaubnis für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge und 
2002/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 
März 2002 über die Typgenehmigung für zweirädrige oder dreirädrige 
Kraftfahrzeuge und zur Aufhebung der Richtlinie 92/61 sind dahin 
auszulegen, dass sie es, wenn einem Fahrzeug, einem Bauteil oder einer 
technischen Einheit, die sich auf dieses Fahrzeug beziehen, nicht das 
mit den Richtlinien eingeführte Typgenehmigungsverfahren zugute
kommt, u. a. weil sie nicht vom Geltungsbereich dieser Richtlinien 
erfasst werden, einem Mitgliedstaat nicht verwehren, für dieses Fahr
zeug, dieses Bauteil oder diese technische Einheit im Rahmen seines 
nationalen Rechts eine entsprechende Regelung für die Anerkennung 
der von anderen Mitgliedstaaten durchgeführten Kontrollen einzufüh
ren. Auf jeden Fall muss eine solche Regelung das Unionsrecht, ins
besondere die Art. 34 AEUV und 36 AEUV, beachten. 

( 1 ) ABl. C 153 vom 4.7.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 11. 
November 2010 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Verwaltungsgerichts Schwerin — Deutschland) — André 

Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim 

(Rechtssache C-152/09) ( 1 ) 

(Gemeinsame Agrarpolitik — Integriertes Verwaltungs- und 
Kontrollsystem für bestimmte Beihilferegelungen — Betriebs
prämienregelung — Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 — Be
rechnung der Zahlungsansprüche — Art. 40 Abs. 5 — Be
triebsinhaber, die während des Bezugszeitraums Verpflichtun
gen im Zusammenhang mit Agrarumweltmaßnahmen unter
lagen — Art. 59 Abs. 3 — Regionale Durchführung der 
Betriebsprämienregelung — Art. 61 — Unterschiedliche 
Werte pro Einheit für die Hektarflächen Dauergrünland und 

für sonstige förderfähige Hektarflächen) 

(2011/C 13/11) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgericht Schwerin 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: André Grootes 

Beklagter: Amt für Landwirtschaft Parchim
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